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BAg AKtueLL:
Widerruf der privaten nutzung eines dienstwagens – Auslauffrist    
BAg, urteil vom 21.03.2012 (Az.: 5 AZr 651/10)

das BAg hatte sich bereits mehrfach mit der Frage zu befassen, unter welchen Voraussetzungen 
die private nutzung eines dienstwagens widerrufen werden kann. so entschied das BAg etwa mit 
urteil vom 13.04.2010 (der ArBeItsrechtsrepOrt Ausgabe 2/2010), dass ein Widerruf aus 
„wirtschaftlichen gründen“ unwirksam ist, da eine entsprechende arbeitsvertragliche Klausel den 
Arbeitnehmer unangemessen beachteilige. Mit urteil vom 14.12.2010 (der ArBeItsrechtsrepOrt 
Ausgabe 4/2011) bestätigte das BAg seine rechtsprechung, nach der die Überlassung eines dienst-
wagens auch zur privaten nutzung als teil der Arbeitsvergütung nur so lange geschuldet ist, wie der 
Arbeitgeber zur Zahlung von Arbeitsentgelt oder entgeltersatzleistungen verpflichtet ist, entschied 
jedoch ferner, dass ein Arbeitgeber sich gegebenenfalls dann schadensersatzpflichtig macht, wenn 
er die rückforderung eines dienstwagens mit einer zu kurzen Frist ankündigt.

Mit seiner aktuellen entscheidung hatte sich das BAg nunmehr mit der für die personalarbeit ebenfalls 
relevanten Frage des Widerrufs der privaten nutzung eines dienstwagens nach dem Ausspruch einer 
Kündigung und Freistellung des Arbeitnehmers zu befassen.  

der Arbeitnehmerin war ein dienstwagen auch zur privaten nutzung überlassen worden. der dienst-
wagenvertrag enthielt folgenden Widerrufsvorbehalt: 

„Der Arbeitgeber behält sich vor, die Überlassung des Dienstwagens zu widerrufen, wenn und so-
lange der Pkw für dienstliche Zwecke seitens des Arbeitnehmers nicht benötigt wird. Dies ist insbe-
sondere dann der Fall, wenn der Arbeitnehmer nach Kündigung des Arbeitsverhältnisses von der 
Arbeitsleistung freigestellt wird. Im Falle der Ausübung des Widerrufs durch den Arbeitgeber ist der 
Arbeitnehmer nicht berechtigt, eine Nutzungsentschädigung oder Schadensersatz zu verlangen.“
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die zweite Ausgabe des ArBeItsrechtsrepOrts im Jahre 2012 soll Ihnen 
einen Überblick über wichtige entscheidungen des BAg sowie der Instanz-
gerichte in der letzten Zeit geben. 

hinweisen möchten wir sie insbesondere auf die weitere entscheidung des 
BAg zum Widerruf der privatnutzung eines dienstwagens, denn dieser kann 
eine nutzungsausfallentschädigung des Arbeitnehmers auslösen, sollte er 
unter setzung einer zu kurzen Frist erfolgen. 

Wir hoffen, dass der ArBeItsrechtsrepOrt wieder Ihr Interesse findet. 
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Überlassung eines  
dienstwagens zur  
privaten nutzung ist  
teil der Vergütung.

Widerrufsvorbehalt.
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nachdem die Arbeitnehmerin das Arbeitsverhältnis zum 30.06.2009 gekündigt hatte, wurde sie von 
der Arbeit freigestellt und gab ihren dienstwagen auf Verlangen der Arbeitgeberin am 09.06.2009 
zurück. Mit ihrer Klage machte die Arbeitnehmerin nutzungsausfallentschädigung geltend. 

Mit seiner entscheidung gelangt das BAg zunächst zu dem ergebnis, dass der im dienstwagenvertrag 
enthaltene Widerrufsvorbehalt, der einer AgB-Kontrolle gemäß §§ 305 ff. BgB unterliegt, wirksam ist. 
der Widerrufsvorbehalt stelle klar, wann der Arbeitnehmer mit dem Widerruf des auch zur privaten  
nutzung überlassenen dienstwagens rechnen müsse, nämlich im Falle seiner Freistellung. Auch be-
nachteilige der Widerrufsvorbehalt den Arbeitnehmer nicht unangemessen, da der Widerruf der 
privaten nutzung des dienstwagens im Zusammenhang mit einer wirksamen Freistellung des Arbeit-
nehmers zumutbar sei. 

trotz der grundsätzlichen Wirksamkeit des Widerrufsvorbehalts gelangt das BAg jedoch zu dem 
ergebnis, dass die Ausübung des Widerrufs durch die Arbeitgeberin vorliegend unbillig war und die 
Arbeitnehmerin daher einen Anspruch auf die geltend gemachte nutzungsausfallentschädigung hat.  
hierzu führt das BAg aus, dass die Ausübung des Widerrufsrechts gemäß § 315 BgB billigem ermessen  
entsprechen muss. das sei regelmäßig nicht der Fall, wenn der Arbeitnehmer den dienstwagen im 
laufenden Monat sofort zurückgeben soll, da der Arbeitnehmer regelmäßig kein anderes Fahrzeug 
hat und daher auf das dienstfahrzeug angewiesen ist. 
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Aus der rechtsprechung:
Altersabhängige staffelung der urlaubsdauer verstößt gegen das Verbot der Altersdis- 
kriminierung   
BAg, urteil vom 20.03.2012 (Az.: 9 AZr 529/10)

nach einigen Landesarbeitsgerichten hatte sich nunmehr auch das BAg mit einer tarifvertraglichen 
urlaubsregelung auseinanderzusetzen, nach der der jährliche urlaubsanspruch nach dem Lebensalter 
gestaffelt ist. nach der im streit stehenden regelung beträgt der urlaubsanspruch bei Verteilung der 
wöchentlichen Arbeitszeit auf fünf tage pro Kalenderwoche in jedem Kalenderjahr 

- bis zur Vollendung des 30. Lebensjahres 26 Arbeitstage,
- bis zur Vollendung des 40. Lebensjahres 29 Arbeitstage und 
-  nach Vollendung des 40. Lebensjahres 30 Arbeitstage. 

Mit seiner entscheidung gelangt das BAg – entgegen der Vorinstanz – zu dem ergebnis, dass die 
differenzierung der urlaubsdauer nach dem Lebensalter die Beschäftigten, die das 40. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben, unmittelbar benachteiligt und die regelung daher gegen das Verbot 
der Benachteiligung wegen des Alters nach § 7 Abs. 1 und Abs. 2 Agg i.V.m. § 1 Agg verstößt. 
hiernach dürfen Beschäftigte nicht wegen ihres Alters benachteiligt werden, wobei eine unmittelbare 
Benachteiligung vorliegt, wenn eine person wegen ihres Alters eine weniger günstige Behandlung 
erfährt als eine andere person in einer vergleichbaren situation erfahren hat oder erfahren würde. 

die ungleichbehandlung sei auch nicht gerechtfertigt, da es vorliegend an einem legitimen Ziel 
für eine altersbezogene ungleichbehandlung fehle. Insbesondere verfolge die tarifvertragliche  
alters-abhängige urlaubsstaffelung nicht das legitime Ziel, ein gesteigertes erholungsbedürfnis älterer  
Menschen rechnung zu tragen. ein gesteigertes erholungsbedürfnis von Beschäftigten bereits ab dem 
30. bzw. 40. Lebensjahr ließe sich zudem auch kaum begründen. 

da den tarifvertragsparteien tendenziell ein weiter gehendes dispositionsrecht eingeräumt ist als den 
Arbeitsvertragsparteien, dürfte erst recht einer einzelvertraglichen nach dem Lebensalter gestaffelten 
urlaubsregelung die Wirksamkeit zu versagen sein. Wir empfehlen Ihnen daher als Konsequenz aus 
dieser entscheidung, Ihre vertraglichen urlaubsregelungen gegebenenfalls anzupassen.

Widerrufsvorbehalt 
kann AgB-Kontrolle 
unterliegen.

sofortiges herausgabe-
verlangen kann nutzungs-
ausfallentschädigung 
auslösen.

urlaubsanspruch nach  
Lebensalter gestaffelt.

unbillige Benachteiligung 
wegen des Alters. 
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Angabe zur urlaubsabgeltung im Kündigungsschreiben ist ein schuldversprechen
LAg Köln, urteil vom 04.04.2012 (Az.: 9 sa 797/11)

das LAg Köln hatte sich mit einem sachverhalt zu befassen, bei dem die Arbeitgeberin das Arbeits-
verhältnis der parteien gekündigt und in dem Kündigungsschreiben auf Wunsch des Arbeitnehmers 
mitgeteilt hatte, dass der Arbeitnehmer eine urlaubsabgeltung von 43 tagen erhalte. sodann ver-
weigerte die Arbeitgeberin jedoch die Abgeltung der 43 urlaubstagen mit der Begründung, dem 
Arbeitnehmer hätten lediglich 13 urlaubstage zugestanden. die 43 tage seien aufgrund eines 
neuen personalabrechnungssystem falsch berechnet worden. Mit seiner Klage macht der Arbeitneh-
mer die Abgeltung von 43 urlaubstagen geltend. 

das LAg Köln gelangt – wie schon die Vorinstanz – zu dem ergebnis, dass der Arbeitnehmer 
gegen die Arbeitgeberin einen Anspruch auf Abgeltung von 43 urlaubstagen hat, da die entspre-
chende erklärung in dem Kündigungsschreiben ein so genanntes deklaratorisches schuldanerkennt-
nis darstelle. Mit der erklärung der Arbeitgeberin zu den abzugeltenden urlaubstagen sei gerade 
bezweckt worden, die Anzahl der abzugeltenden urlaubstage abschließend festzulegen und einen 
späteren streit hierüber zu vermeiden. 

Weiter führt das LAg Köln aus, dass die Arbeitgeberin dieses deklaratorische schuldanerkenntnis 
auch nicht wirksam angefochten habe. In dem Vortrag der Arbeitgeberin, das personalberech-
nungssystem habe die Zahl der urlaubstage falsch berechnet, liege auch kein relevanter Anfech-
tungsgrund. Insoweit irrt die Arbeitgeberin nämlich allenfalls darüber, dass eine Verpflichtung zur 
Abgeltung von 43 urlaubstagen bestehe. dieser Irrtum stelle aber keinen rechtlich zulässigen An-
fechtungsgrund dar. schließlich komme es auch nicht darauf an, ob der Arbeitnehmer tatsächliche 
Kenntnis von einem Berechnungsirrtum hatte. 

Fristlose Kündigung bei verspäteter Krankmeldung  
LAg rheinland-pfalz, urteil vom 19.01.2012 (Az.: 10 sa 593/11)

die parteien stritten in diesem vom LAg rheinland-pfalz entschiedenen Fall über die Wirksamkeit einer 
fristlosen Kündigung. dem lag folgender sachverhalt zugrunde:

der Arbeitsvertrag der parteien enthielt eine regelung, wonach der Arbeitnehmer eine krankheits-
bedingte Arbeitsunfähigkeit schon am ersten tag der erkrankung anzeigen und durch Vorlage einer 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung nachweisen muss. nachdem der Arbeitnehmer nicht zur Arbeit 
erschienen war und dies der Arbeitgeberin weder angezeigt noch eine Arbeitsunfähigkeitsbescheini-
gung vorgelegt hat, erteilte die Arbeitgeberin dem Arbeitnehmer am Folgetag eine Abmahnung, 
die ihm noch am selben tag zugestellt wurde. gleichwohl legte der Arbeitnehmer auch in den vier 
folgenden tagen keine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vor. die Arbeitgeberin kündigte das Arbeits-
verhältnis daraufhin fristlos. 

das LAg rheinland-pfalz führt hierzu klarstellend aus, dass Arbeitgeber nach § 5 Abs. 1 s. 3 eFZg 
berechtigt sind, vom Arbeitnehmer die Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung früher als nach drei 
Kalendertagen zu verlangen. dies setzt weder eine Begründung des Arbeitgebers noch einen sach-
verhalt voraus, der Anlass für ein rechtsmissbräuchliches Verhalten des Arbeitnehmers gibt. 

Weiter führt das LAg rheinland-pfalz aus, dass die Verletzung der Anzeigepflicht bei Arbeitsunfähig-
keit bei erschwerenden umständen nach entsprechender Abmahnung auch eine fristlose Kündigung 
rechtfertigen kann. Mit seiner entscheidung gelangt das LAg sodann zu dem ergebnis, dass solche 
erschwerenden umstände vorliegend gegeben sind, da der Kläger seine Anzeige- und nachweis-
pflichten im Zusammenhang mit seiner Arbeitsunfähigkeit hartnäckig und uneinsichtig verletzt hat. Aus 
dem umstand, dass der Kläger trotz Abmahnung nicht unverzüglich eine Arbeitsunfähigkeitsbescheini-
gung eingereicht hat, konnte die Beklagte nur den schluss ziehen, dass dem Kläger die Abmahnung 
völlig gleichgültig war. sie musste deshalb befürchten, dass sich ein gleichgelagertes Fehlverhalten 
schon in naher Zukunft wiederholt. einen derartigen Verlauf des Arbeitsverhältnisses musste sie nicht 
hinnehmen. das Arbeitsverhältnis der parteien ist daher durch die fristlose Kündigung mit sofortiger 
Wirkung aufgelöst worden. 

Abmahnung wegen 
nicht nachgewiesener 
Arbeitsunfähigkeit.

hartnäckige pflichtver-
letzung kann zu außer-
ordentlicher Kündigung 
berechtigen. 

Angabe von urlaubs-
tagen im Kündigungs-
schreiben ist schuldver-
sprechen.
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Anforderungen an innerbetriebliche stellenausschreibungen 
LAg schleswig-holstein, Beschluss vom 06.03.2012 (Az.: 2 taBV 37/11)

In diesem vom LAg schleswig-holstein entschiedenen Fall hatte die Arbeitgeberin beantragt, die 
Zustimmung des Betriebsrats zur (befristeten) einstellung einer externen Mitarbeiterin gemäß § 99 
Abs. 4 BetrVg zu ersetzen. der Betriebsrat hatte seine Zustimmung zur einstellung der externen 
Mitarbeiterin verweigert, weil in der ebenfalls erfolgten internen stellenausschreibung nicht auf die 
Befristung der stelle hingewiesen worden ist. 

das LAg schleswig-holstein führt hierzu aus, dass der Betriebsrat nach § 99 Abs. 2 nr. 5 BetrVg 
zwar seine Zustimmung zur einstellung verweigern kann, wenn eine nach § 93 BetrVg erforderliche 
Ausschreibung im Betrieb unterblieben ist oder unzureichend war, im vorliegenden Fall lag aber eine 
ordnungsgemäße innerbetriebliche stellenausschreibung vor. 

Welche Anforderungen an Inhalt, Form, Frist und Bekanntmachung einer innerbetrieblichen Aus-
schreibung zu stellen sind, ist im gesetz nicht ausdrücklich geregelt. Zweck des § 93 BetrVg sei 
jedoch, den für eine zu besetzende stelle in Betracht kommenden Mitarbeitern Kenntnis von der 
stelle und die Möglichkeit zu geben, sich hierauf zu bewerben. Ausreichend sei daher, dass sich 
aus der Ausschreibung ergibt, um welchen Arbeitsplatz es sich handelt und welche Anforderungen 
ein Bewerber erfüllen muss. Informationen über eine eventuelle Befristung der stelle seien dagegen 
nicht zwingend notwendig. dies insbesondere auch vor dem hintergrund, dass jeder Interessent 
sich vor einer Bewerbung bei der Arbeitgeberin nach einzelheiten zu der stelle erkundigen kann. 

Mitbestimmung des Betriebsrats bei der nutzung eines Firmenparkplatzes 
BAg, Beschluss vom 07.02.2012 (Az.: 1 ABr 63/10)

das BAg hat mit dieser entscheidung klargestellt, dass der Betriebsrat nach § 78 Abs. 1 nr. 1 
BetrVg bei der Festlegung der nutzungsbedingungen für parkplätze, die der Arbeitgeber den 
Arbeitnehmern für das Abstellen ihrer privaten Fahrzeuge zur Verfügung stellt, mitzubestimmen hat. 

die nutzung der parkplätze durch die Arbeitnehmer betrifft nicht das mitbestimmungsfreie Arbeits-, 
sondern das mitbestimmungspflichtige Ordnungsverhalten, da die Art und Weise der Arbeitsleistung 
durch die parkplatzvergabe nicht berührt wird. das Mitbestimmungsrecht ist zudem auch nicht des-
halb ausgeschlossen, weil die Arbeitgeberin zur Überlassung von parkplätzen an die Arbeitnehmer 
vertraglich nicht verpflichtet ist. 

Betriebsrat hat über 
parkplatzvergabe 
mitzubestimmen. 

stellenausschreibung 
muss Befristung einer 
stelle nicht unbedingt 
erwähnen.


